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Zitat von Reyrey

Ab wann muss man die Schwangerschaft denn theoretisch angeben?

Theoretisch, glaube ich, gar nicht.

Aber, wenn du Mutterschutzregeln in der Schule in Anspruch nehmen willst (z.B. Befreiung von
der Pausenaufsicht, ...), dann geht das natürlich nur, wenn die Schwangerschaft bekannt
gegeben wurde.
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